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201. Öffentliche Bekanntmachung der Allgemeinverfügung zur Bestimmung 
des Fahrwegs für die Beförderung von gefährlichen Gütern nach § 35a 
Abs. 3 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschiff-
fahrt im Bereich des Kreises Steinfurt 

 
 
Gemäß § 35a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 35b der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und 
auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt -GGV-
SEB-) in der jeweils geltenden Fassung wird hiermit bestimmt: 
 

1 Anwendungsbereich 

Diese Allgemeinverfügung gilt für 

 entzündbare Gase der Klasse 2 nach § 35b Tabelle lfd. Nr. 2 GGVSEB und 

 entzündbare flüssige Stoffe der Klasse 3 nach § 35b Tabelle lfd. Nr. 4 GGVSEB. 

 

2 Fahrweg 

2.1 Allgemeines 

Fahrweg sind die zu dem Positivnetz nach Nummer 2.2 zählenden Straßen und, soweit erfor-
derlich, die sonstigen geeigneten Straßen nach Nummer 2.4. 

Ausgeschlossen als Fahrweg sind Straßen des Negativnetzes nach Nummer 2.3. 

 

2.2 Positivnetz  

Zum Positivnetz zählen  

- die in der Anlage 1 aufgeführten Straßen  

in der jeweils gültigen Fassung. 

 

2.3 Negativnetz  

Zum Negativnetz zählen 

- die in der Anlage 2 aufgeführten Straßen 

in der jeweils gültigen Fassung. 

Unberührt bleiben die mit dem Zeichen 261 StVO oder mit anderen Fahrverbotszeichen nach 
StVO gekennzeichneten Straßen.  

  

2.4 Fahrweg außerhalb des Positivnetzes  

Soweit der Be- oder Entladeort auf Strecken des Positivnetzes nicht erreicht werden kann, soll 
der Fahrweg über den kürzesten geeigneten Fahrweg führen. Hierbei sind möglichst Vorfahrt-
straßen zu benutzen. Innerhalb des Negativnetzes ist eine Einzelfahrwegregelung bei der zu-
ständigen Straßenverkehrsbehörde einzuholen. 
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Ist der Beförderer bzw. der Fahrzeugführer über die Eignung dieser Straße im Zweifel, muss die 
zuständige Straßenverkehrsbehörde befragt werden. 

 

2.5 Autohöfe 

Soweit Autohöfe auf Strecken des Positivnetzes nicht erreicht werden können, soll der Fahrweg 
über den kürzesten geeigneten Fahrweg führen. Hierbei sind möglichst Vorfahrtstraßen zu be-
nutzen. Innerhalb des Negativnetzes bedarf es keiner Einzelfahrwegregelung durch die zustän-
dige Straßenverkehrsbehörde. 

 

3 Benutzung des Fahrweges 

Nach § 35a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 GGVSEB sind grundsätzlich die Autobahnen zu 
benutzen. Für die Fahrt von dem Beladeort zu der dem Beladeort nächstgelegenen Autobahn-
Anschlussstelle sowie von der dem Entladeort nächstgelegenen Autobahn-Anschlussstelle zu 
dem Entladeort sind grundsätzlich die Straßen des Positivnetzes (Nummer 2.2) zu benutzen. 
Dabei gilt der Grundsatz, dass der kürzeste geeignete Fahrweg zu benutzen ist. 

Soweit geschlossene Ortschaften über Umgehungsstraßen umfahren werden können, sind 
diese zu benutzen. 

 

4 Beschreibung des Fahrwegs für den Fahrzeugführer 

4.1 Beschreibung des Fahrweges 

Der Beförderer hat den Fahrweg nach dieser Allgemeinverfügung, z.B. durch farbliche Kenn-
zeichnung in geeigneten Straßenkarten oder durch eine Auflistung der Straßen, in der Reihen-
folge ihrer Benutzung, schriftlich zu beschreiben.  

 

4.2 Mitführungspflicht 

Der Fahrzeugführer ist durch den Beförderer in die Allgemeinverfügung und den Gebrauch der 
Fahrwegbeschreibung vor jeder Beförderung einzuweisen. Der Fahrzeugführer hat die Fahr-
wegbeschreibung und eine Kopie dieser Allgemeinverfügung einschließlich ihrer Anlagen wäh-
rend der Fahrt mitzuführen, zu beachten und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung 
auszuhändigen. 

  

4.3 Abweichungen aus unvorhergesehenen Gründen 

Muss der Fahrzeugführer aus unvorhergesehenen Gründen vom beschriebenen Fahrweg nach 
Nr. 4.1 abweichen, hat er unverzüglich nach Erreichen einer geeigneten Haltemöglichkeit den 
von der festgelegten Fahrwegbeschreibung abweichenden Fahrweg in die Fahrwegbeschrei-
bung einzutragen.  

Muss der Fahrzeugführer aus betrieblichen Gründen vom beschriebenen Fahrweg nach Nr. 4.1 
abweichen, ist ihm vor einer Weiterfahrt vom Beförderer ein neuer Fahrauftrag mit geändertem 
Fahrweg zu übermitteln. Absatz 1 gilt entsprechend. 
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5 Übergangsregelungen an den Landesgrenzen 

Bei Beförderungen aus dem Ausland oder aus einem anderen Bundesland ist ab Landesgrenze 
das Positivnetz (Nummer 2.2), gegebenenfalls auf dem kürzesten Wege auf sonstigen geeigne-
ten Straßen (Nummer 2.4), anzufahren. 

 

6 Ordnungswidrigkeiten 

Verstöße des Beförderers und Fahrzeugführers gegen die Pflichten aus dieser Allgemeinverfü-
gung können gemäß § 37 Abs. 1 GGVSEB als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. 

 

7 Inkrafttreten 

Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs und tritt am 
01. Juli 2024 in Kraft.  

Die Allgemeinverfügung vom 05.04.2023 wird widerrufen. 

 

8 Sofortige Vollziehung 

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686) in der jeweils gültigen Fassung wird hiermit die 
sofortige Vollziehung angeordnet. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser Allgemeinverfügung ist erforderlich, um die 
ständige Versorgung von Gewerbe und Endverbrauchern mit den bezeichneten Gütern unter 
Aufrechterhaltung der notwendigen Sicherheit beim Transport zu gewährleisten. Aus diesen 
Gründen ist es nicht vertretbar, die Unanfechtbarkeit dieser Allgemeinverfügung und ggf. den 
längeren Zeitablauf von Rechtsmittelverfahren abzuwarten. 

 

9 Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats Klage beim Verwaltungsgericht 
Münster erhoben werden. 

 

10 Hinweis 

Aufgrund der Anordnung der sofortigen Vollziehung hat die Klage keine aufschiebende Wirkung. 
Die aufschiebende Wirkung kann beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 481457 
Münster gemäß § 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) beantragt werden. 
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Anlage 1 Positivnetz 

 
 
Zum Positivnetz zählen alle Bundes-, Landes- und Kreisstraßen (außer den in Anlage 2 aufge-
führten Strecken / Negativnetz) auf dem Gebiet des Kreises Steinfurt sowie folgende kommu-
nale Straßen: 
 
Emsdetten: Eisenbahnstraße, Elbersstraße, In der Lauge, Moorbrückenstraße, Rheiner 

Straße ab Amtmann-Schipper-Straße 
 
Greven: Saerbecker Straße, An der Martinischule, Rathausstraße, Königstraße 
 
Hörstel: Lager Straße 
 
Ibbenbüren: Abendsternschacht, Fuggerstraße, Hansastraße, Oranienweg 
 
Laer: Bleiche, Borghorster Straße, Kley, Pohlstraße, Terup 
 
Lengerich: Antruper Straße, Bodelschwinghstraße, Hans-Sachs-Straße, Hullmanns 

Damm, Intruper Weg, Jahnstraße, Lohesch, Münsterstraße, Rahestraße 
(zwischen Intruper Weg und Dürerstraße), Ringeler Straße, Tecklenburger 
Straße, Zur Sandgrube 

 
Metelen: Heeker Straße, Industriestraße, Spakenbaum, Wettringer Straße 
 
 
Nordwalde: Bahnhofstraße (bis Abzweigung „Wallgraben“), Altenberger Straße (bis Ab-

zweigung „Gildestraße“) 
 
Ochtrup: Bahnhofstraße, Laurenzstraße, Professor-Gärtner-Straße 
 
Rheine: Am Stadtwalde, Hansaallee, Haselweg, Lingener Damm, Venhauser 

Damm, Rheiner Straße, Zum Vennegroben 
 
Saerbeck: Boschstraße, Industriestraße 
 
Steinfurt: Dieselstraße, Sonnenschein 
 
Wettringen: Industrieweg, Prozessionsweg, Stationsweg, Keplerweg, Dieselweg, Sie-

mensweg, Grüner Weg, Rothenberger Straße Orts auswärts bis Einmün-
dung Prozessionsweg bis K 61 
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Anlage 2 Negativnetz 

 
 
Emsdetten: K2 zwischen B 481 bis B 475 
 
Greven:  K 13 von der L 529 bis Stadtgrenze Münster 
   K 18 von der B 219 bis Stadtgrenze Münster 
 
Ibbenbüren:  K 41 von der L 501 bis K 19 
   K 6 (Talstraße) von der L 501 bis L 598 
 
Metelen:  K 59 (Vitustor, Sendplatz, Schilden, Viehtor) 
 
Saerbeck: K2 zwischen B 481 bis B 475 
 
 
 
 
Steinfurt, 18.03.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
         gez. Dr. Sommer 
 
         Kreis Steinfurt 33/2024/201 
 
 
 

 
202. Öffentliche Zustellung eines Dokumentes; Az.: 51-14-33-18538 
 
 
Gegen Herr Muhammed Musa, zuletzt wohnhaft in der Türkei ist ein Dokument des Landrates 
des Kreises Steinfurt vom 06.06.2024 (Az.: 51-14-33-18538) ergangen.  
 
Das Dokument kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer A417 - A423, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 
abgeholt werden. 
 
Das Dokument wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 06.06.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
 

Kreis Steinfurt 33/2024/202 
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203. Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Personal- und Gleichstel-
lungsausschusses am Dienstag, 18.06.2024 

 
 
Die nächste Sitzung des Personal- und Gleichstellungsausschusses, 12. Sitzung in der XVII. 
Wahlperiode, findet am  
 

Dienstag, 18.06.2024 um 17:00 Uhr 
 

im Kreishaus in Steinfurt - Großer Sitzungssaal - Raum C177, statt. 

Tagesordnung 

A. Öffentliche Sitzung 

 1. Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 
05.03.2024 

  

 2. Umsetzung der Ergebnisse der Personalbemessung im Jugendamt 
  

 3. Controlling-Bericht zum Gleichstellungsplan für die Kreisverwaltung 2022-
2027 

  

 4. Stellenplan des Kreises Steinfurt im Jahr 2024 
  

 5. Informationen 
  

 5.1. Informationen zu personellen Veränderungen und aktuellen Projekten aus 
dem Personal- und Organisationsbereich 

  

 5.2. Informationen der Gleichstellungsstelle 
  

 5.3. Informationen zur Haushaltsentwicklung 
  

 6. Anfragen 
  

B. Nichtöffentliche Sitzung 
 

 7. Feststellung der Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung 
vom 05.03.2024 

  

 8. Personalrechtliche Entscheidung - Beförderung einer Beamtin 
  

 9. Personalrechtliche Entscheidung - Beförderung eines Beamten 
  

 10. Informationen 
  

 11. Anfragen 
  

Steinfurt, 06.06.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 33/2024/203 
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204. Öffentliche Zustellung eines Bescheides; Az.: 124643163 
 
 
Gegen Herrn Georgi Panayotov, zuletzt wohnhaft in 42289 Wuppertal, Obere Sehlhofstraße 21, 
ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 26.04.2024 (Az: 124643163) ergan-
gen. 
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenburger 
Str. 10, Zimmer A 317, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt wer-
den. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 07.06.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 33/2024/204 
 
 
 
 

205. Öffentliche Zustellung eines Bescheides; Az.: 124643002 
 
 
Gegen Herrn Alexandru-Adelin Noje, zuletzt wohnhaft in 49492 Westerkappeln, Kleestr. 1, ist 
ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 17.04.2024 (Az: 124643002) ergangen. 
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenburger 
Str. 10, Zimmer A 316, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt wer-
den. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 11.06.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 33/2024/205 
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206. Öffentliche Zustellung eines Dokumentes; Az.: 51-14-15-18708 
 
 
Gegen Herrn Mykola Ryabko, zuletzt wohnhaft in der Ukraine ist ein Dokument des Landrates 
des Kreises Steinfurt vom 11.06.2024 (Az.: 51-14-15-18708) ergangen.  
 
Das Dokument kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer A417 - A423, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 
abgeholt werden. 
 
Das Dokument wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 11.06.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 33/2024/206 
 
 


